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Selbst-Check für Energiekostenpauschale 
 
Die Energiekostenpauschale soll Klein- und 
Kleinstunternehmern helfen, die hohen Energie-
kosten zu bewältigen. Ob die Fördervorausset-
zungen erfüllt werden, können Unternehmer im 
Rahmen eines Selbst-Checks prüfen. 
Förderungsfähige Unternehmen sind 

 bestehende Unternehmen,  

 mit Betriebsstätte in Österreich,  

 deren Jahresumsatz für das Kalenderjahr 
2022 mindestens € 10.000 und höchstens € 
400.000 beträgt,  

 die im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung gewerblich oder industriell unter-
nehmerisch tätig sind,  

 konzessionierte Unternehmen des öffentli-
chen Verkehrs sowie gemeinnützige 
Rechtsträger mit ihren unternehmerischen 
Tätigkeiten.  

Ausgenommen sind  

 öffentliche Unternehmen,  

 Gebietskörperschaften,  

 Unternehmen aus den Sektoren Energie, 
Finanz- sowie Versicherungswesen, Reali-
tätenwesen und Landwirtschaft,  

 freie Berufe und politische Parteien und de-
ren Unternehmen.  

Die Höhe ist abhängig von der Branche, dem Jah-
resumsatz im Kalenderjahr 2022 und der für 2022 
gewählten Förderungsperiode. 

Die Förderung beträgt 

 für den Zeitraum 1.2. - 31.12.2022 mindes-
tens € 410 € und maximal € 2.475  

 für den Zeitraum 1. 2. - 30.9.2022 mindes-
tens € 300 € und maximal € 1.800  

 für den Zeitraum 1.10.- 31.12.2022 mindes-
tens € 110 € und maximal € 675  

Für die Förderungsperiode, in der ein Unternehmen 
die Voraussetzungen für den Energiekostenzu-
schuss nicht erfüllt, kann die Energiekostenpau-
schale beantragt werden. Der Energiekostenzu-
schuss für Unternehmen richtet sich primär an 
energieintensive Unternehmen. Die entsprechenden 
Förderungsrichtlinien für das Jahr 2022 legen für 
den Energiekostenzuschuss eine Untergrenze der 
Förderung von insgesamt € 2.750 pro Unternehmen 
fest. 

Dagegen zielt die Energiekostenpauschale für 
Unternehmen darauf ab, vor allem Kleinst- und 
Kleinunternehmen zu unterstützen, die die Förde-
rungsuntergrenze von € 2.750 nicht erreichen. 

Es besteht nun die Möglichkeit, einen Selbst-Check 
durchzuführen. Hier können Sie prüfen, ob Sie be-
reits die Voraussetzungen für eine Einreichung zur 
Energiekostenpauschale erfüllen. Der Selbst-Check 
umfasst maximal 6 Fragen und ist unter 
www.energiekostenpauschale.at/#selbst-check auf-
rufbar.  

Die Förderung muss vom Unternehmer selbst bean-
tragt werden. Der Steuerberater kann das Ansuchen 
nicht stellvertretend für Klienten einreichen.  
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SVS-Pflicht bei Ausschüttungen an GmbH-Gesellschafter ohne Ge-
schäftsführungsfunktion? 

 
Gewinnausschüttungen an GSVG-pflichtige Ge-
sellschafter-Geschäftsführer einer GmbH unter-
liegen der Beitragspflicht nach dem GSVG. Wie 
sieht dies bei Ausschüttungen an Gesellschafter 
einer GmbH, die nicht Geschäftsführer sind, 
aus? 
Im Rahmen ihrer Kapitalertragsteuer-Anmeldung hat 
eine GmbH Ausschüttungen (insbesondere Ge-
winnanteile und sonstige Bezüge aus Anteilen an 
einer GmbH) an ihre Gesellschafter-
Geschäftsführer, die der Pflichtversicherung nach 
dem GSVG oder FSVG unterliegen, anzugeben. 
Das trifft etwa auf folgende GmbH-Gesellschafter 
zu: 

 Gesellschafter einer (aufgrund z. B. einer 
Gewerbeberechtigung) wirtschaftskammer-
zugehörigen GmbH, die auch handelsrecht-
liche Geschäftsführer der GmbH sind,  

 Gesellschafter einer nicht wirtschaftskam-
merzugehörigen GmbH, die auch handels-
rechtliche Geschäftsführer der GmbH sind 
und aufgrund der Geschäftsführung Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit erzielen,  

 geschäftsführende Gesellschafter einer 
(Zahn)Ärzte-GmbH, einer Patentanwalts-
GmbH oder einer Ziviltechniker-GmbH.  

Nur Ausschüttungen an Gesellschafter-
Geschäftsführer betroffen 
Maßgeblich für die Feststellung der SV-
Beitragsgrundlage dieser Versicherten sind die Ein-

künfte aus dieser Tätigkeit, wobei als solche Ein-
künfte auch die Einkünfte des zu einem Ge-
schäftsführer bestellten Gesellschafters der 
GmbH gelten, somit die Einkünfte aus der Beteili-
gung an der GmbH (Ausschüttungen). Daraus ergibt 
sich, dass davon nur Ausschüttungen an Gesell-
schafter-Geschäftsführer betroffen sind. Nicht anzu-
geben sind daher etwa Gewinnausschüttungen an 
reine Gesellschafter einer GmbH, die nicht auch 
handelsrechtliche Geschäftsführer der GmbH sind, 
da diese nicht der Sozialversicherung unterliegen. 
Dies wurde nun von der Finanz festgehalten. 

Reine Gesellschafter einer GmbH ohne jegliche 
Mittätigkeit in der GmbH sind somit von keiner 
Sozialversicherungspflicht betroffen. Arbeiten 
Gesellschafter in einer GmbH hingegen – außerhalb 
der Geschäftsführung – mit, unterliegen sie unter 
bestimmten Voraussetzungen einer Pflichtversiche-
rung. Wird die Tätigkeit zum Beispiel im Rahmen 
eines klassischen Dienstverhältnisses ausgeübt, ist 
in der Regel eine Versicherung nach dem ASVG 
anzunehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann aber auch eine Pflichtversicherung nach dem 
GSVG bestehen. 

Tipp: Die notwendige Überprüfung, welche Sozial-
versicherungsvorschriften bei einem mittätigen Ge-
sellschafter im konkreten Fall zur Anwendung kom-
men, erfolgt in mehreren Schritten und hat unter 
anderem bestehende Gesellschaftsverträge, die Art 
der Tätigkeit und ähnliches zu berücksichtigen. Auf-
grund der Komplexität empfehlen wir eine entspre-
chend umfassende Beratung.  

 
 
 

Begutachtungsentwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2023 
 
Kürzlich wurde der Ministerialentwurf zum Ab-
gabenänderungsgesetz 2023 zur Begutachtung 
versandt. Nachstehend finden Sie einige steuer-
liche Eckpunkte des Gesetzesentwurfs zur Vor-
abinformation. 
Steuerliche Erleichterung bei der Entnahme von 
Betriebsgebäuden ins Privatvermögen 
Angelehnt an die bestehende Regelung zur Ent-
nahme von Grund und Boden wird auch für die Ent-
nahme von Gebäuden aus dem Betriebsvermögen 
vorgesehen, dass diese zu Buchwerten anstatt zu 
Teilwerten erfolgt. Dies hat zur Folge, dass es durch 
die Entnahme zu keiner Aufdeckung und Ver-

steuerung von stillen Reserven des Gebäudes 
kommt. Somit kann auch die Gebäudebegünstigung 
bei Betriebsveräußerung und -aufgabe entfallen. 

Ermöglichung einer digitalen KESt-
Befreiungserklärung 
Zum KESt-Abzug Verpflichtete (z.B. Banken) haben 
bei bestimmten Einkünften keine Kapitalertragsteuer 
(KESt) abzuziehen, wenn der Empfänger der Ein-
künfte dem Abzugsverpflichteten schriftlich erklärt, 
dass diese als Betriebseinnahmen zu erfassen sind 
(Befreiungserklärung). Die Befreiungserklärung ist 
bislang vom Abzugsverpflichteten als schriftliche 
Kopie an das Finanzamt weiterzuleiten. Diese ana-
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loge Befreiungserklärung wird nun durch eine voll-
elektronische Datenübermittlung zwischen den 
abzugsverpflichteten Banken und der Finanzverwal-
tung („Digitale Befreiungserklärung“) ersetzt. 

Sicherstellung der Steuerhängigkeit früher über-
tragener stiller Reserven bei Privatstiftungen 
Für Privatstiftungen besteht die Möglichkeit der 
Übertragung stiller Reserven aus der Veräußerung 
einer Beteiligung auf eine Ersatzbeteiligung, womit 
die Kürzung der Anschaffungskosten der Ersatzbe-
teiligung einhergeht und damit die Zwischensteuer-
pflicht bei späterer Veräußerung der Ersatzbeteili-
gung sichergestellt ist. Verwaltungspraxis und 
Schrifttum haben dieser Regelung im Hinblick auf 
Kapitalerhöhungen bestehender Tochtergesellschaf-
ten von Privatstiftungen ein weitergehendes Be-
griffsverständnis beigemessen als der Verwaltungs-
gerichtshof (VwGH) in einem aktuellen Erkenntnis. 

Vor diesem Hintergrund wird nun die Übertragung 
der stillen Reserven für bestimmte Altfälle ausdrück-
lich geregelt, in denen im Einklang mit der Verwal-
tungspraxis, jedoch entgegen der Sichtweise des 
VwGH, eine Übertragung stiller Reserven erklärt 
und von einer Kürzung der Anschaffungskosten der 
Ersatzbeteiligung ausgegangen wurde. Dies dient 
der Absicherung der Steuerhängigkeit dieser stillen 
Reserven im Falle der späteren Veräußerung der 
Ersatzbeteiligung. Die Übergangsregelung soll 
rückwirkend ab der Veranlagung für das Kalen-
derjahr 2001 anzuwenden sein. 

Keine Rechnungsberichtigung, wenn Leistung 
ausschließlich an Endverbraucher erbracht wur-
de 
Hat der Unternehmer in einer Rechnung einen Um-
satzsteuerbetrag, den er nicht schuldet, ausgewie-

sen, so schuldet er diesen Betrag auf Grund der 
Rechnung u.a. dann nicht, wenn keine Gefährdung 
des Steueraufkommens vorliegt, weil die Leistung 
ausschließlich an private Endverbraucher erbracht 
wurde. Eine Rechnungsberichtigung ist in diesem 
Fall nicht erforderlich. 

Finanzstrafgesetz: Anhebung der für die gericht-
liche Zuständigkeit maßgeblichen Wertbeträge 
und der Verjährungsfristen 
Die für die gerichtliche Zuständigkeit maßgeblichen 
Wertbeträge bei Finanzvergehen werden aufgrund 
von hoher Inflation und zur Stärkung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit von € 100.000 auf € 150.000 
(bei Schmuggel u.ä. von € 50.000 auf € 75.000) 
angehoben. Die Verjährungsfrist soll bei Abgaben-
betrug mit einem € 500.000 übersteigenden strafbe-
stimmenden Wertbetrag und bei grenzüberschrei-
tendem Umsatzsteuerbetrug zukünftig zehn statt 
fünf Jahre betragen. 

Einführung einer Übermittlungsverpflichtung der 
gesetzlichen SV-Träger 
Um die Inanspruchnahme der Vorteile des Neu-
gründungs-Förderungsgesetz (NeuFöG) durch 
Scheinunternehmen zu verhindern, sollen zukünftig 
die gesetzlichen Sozialversicherungsträger die Ab-
gabenbehörden dahingehend informieren, wenn 
vom Arbeitgeber im Rahmen des NeuFöG die Be-
freiung von bestimmten Lohnabgaben und Lohnne-
benkosten in Anspruch genommen wird. Diese früh-
zeitige Information ist erforderlich, um etwaige, zu 
Unrecht in Anspruch genommene Begünstigungen, 
ehestmöglich erkennen zu können und entspre-
chende Kontrollhandlungen durchzuführen.  

 
 
 

Rückerstattung ausländischer Quellensteuer 
 
Erträge aus ausländischen Wertpapieren unter-
liegen der österreichischen Einkommensteuer. 
Zusätzlich besteuert auch der ausländische 
Staat. Diese Steuerbelastung kann minimiert 
werden. 
Erträge aus ausländischen Wertpapieren eines in 
Österreich ansässigen Steuerpflichtigen unterliegen 
bei diesem der österreichischen Einkommensteuer, 
unabhängig davon, ob diese Wertpapiere in einem 
ausländischen oder einem inländischen Bankdepot 
gehalten werden. Unabhängig davon besteuert in 
der Regel auch der ausländische Staat diese Erträ-
ge, z.B. in der Schweiz in Höhe von 35%. Diese 
Steuer wird als Quellensteuer bezeichnet. In Sum-

me ergibt dies eine beträchtliche Steuerbelastung, 
die sich jedoch minimieren lässt.  

Die Steuerbelastung auf Wertpapiererträge lässt 
sich einerseits mittels Anrechnung der ausländi-
schen Quellensteuer auf die inländische Kapitaler-
tragsteuer (KESt) reduzieren. Dies wird in der Regel 
von der österreichischen Depotbank durchgeführt. 
Andererseits besteht zusätzlich die Möglichkeit, bei 
der ausländischen Finanzverwaltung einen Antrag 
auf Quellensteuerrückerstattung zu stellen. 

Anrechnung der ausländischen Quellensteuer 
durch die Depotbank 
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Im Regelfall kann die inländische Depotbank 15%-
Punkte der ausländischen Quellensteuer auf die 
inländische KESt anrechnen. Kommt es zu keiner 
Anrechnung durch die inländische Bank, weil die 
Kapitalerträge etwa durch eine ausländische Bank 
zufließen, kann die Anrechnung auch im Einkom-
mensteuer-Veranlagungsverfahren beantragt wer-
den. 

Quellensteuer-Rückerstattungsantrag 
Da durch die Begrenzung der Quellensteueranrech-
nung auf die KESt mit 15% in der Regel eine Mehr-
belastung im Ausland verbleibt, besteht hinsichtlich 
zahlreicher Staaten die Möglichkeit, bei der dortigen 
Finanzverwaltung eine Quellensteuer-

Rückerstattung zu beantragen. Dabei sind jedoch 
länderweise unterschiedliche Antragsfristen und 
Antragsformalitäten zu beachten, weshalb dafür 
eine Beratung in Anspruch genommen werden soll-
te. 

Tipp: Sollten ausländische Kapitalerträge nicht in 
der österreichischen Einkommensteuerklärung de-
klariert worden sein und daher eine „Sanierung“ 
der Vergangenheit erforderlich werden, kann diese 
unter bestimmten Voraussetzungen im Wege einer 
strafbefreienden Selbstanzeige gegenüber der ös-
terreichischen Finanzverwaltung erfolgen. Eine sol-
che Selbstanzeige sollte allerdings aufgrund der 
besonderen Formvorschriften nur unter Beiziehung 
eines Steuerberaters erstattet werden.  

 
 
 

Keine NoVA bei Oldtimern 
 
Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) ist eine 
einmalig zu entrichtende Steuer, die bei der Lie-
ferung oder der erstmaligen Zulassung von Per-
sonenkraftwagen, Motorrädern und Quads in 
Österreich fällig wird. Davon ausgenommen 
können Kraftfahrzeuge sein, die als Oldtimer 
einzustufen sind. 
Die Definition des „Oldtimers“ (auch Motorräder), 
hat sich durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2021 
geändert. Bei Restaurierungen und Umbauten ist zu 
beachten, dass für die weitere Einordnung als Old-
timer und die daran geknüpfte NoVA-Freistellung 
dessen Originalität erhalten bleiben muss. 

Aufgrund einer Änderung des NoVA-Gesetzes mit 
Wirkung seit 1.7.2021 gilt als historisches Fahrzeug 
ein erhaltungswürdiges, nicht zur ständigen 
Verwendung bestimmtes Fahrzeug, 

 mit Baujahr 1955 oder davor, oder  

 das älter als 30 Jahre ist und in die vom 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Techno-
logie approbierte Liste der historischen 
Fahrzeuge eingetragen ist.  

Bei Fahrzeugen, die nicht in die Liste der histori-
schen Kraftfahrzeuge eingetragen sind, hat der 
Beirat für historische Fahrzeuge, der bei diesem 
Ministerium eingerichtet ist, eine Empfehlung betref-
fend die Erhaltungswürdigkeit und den Erhaltungs-
zustand dieser Fahrzeuge abzugeben. Der Beirat 

kann auch die Liste ergänzen, wobei jedoch bei der 
Beurteilung der Erhaltenswürdigkeit, insbesondere 
auch auf die eventuellen negativen Umweltauswir-
kungen bestimmter Fahrzeugbauarten Bedacht zu 
nehmen ist. 

Restaurierung von alten Fahrzeugen 
Historische Kraftwagen dürfen nur an 120 Tagen 
pro Jahr verwendet werden, historische Krafträder 
nur an 60 Tagen pro Jahr. Über diese Verwendung 
sind fahrtenbuchartige Aufzeichnungen zu führen 
und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

Vorsicht ist bei Restaurierung von alten Fahrzeugen 
geboten: Die Hauptbaugruppen der Fahrzeuge 
müssen im Originalzustand erhalten sein. Zeitge-
nössischer Ersatz gilt als dem originalen Zustand 
entsprechend, wenn es sich um Zubehör oder Er-
satzteile handelt, die in einem Zeitraum von 10 Jah-
ren ab dem Erzeugungsjahr des Fahrzeuges im 
Handel angeboten wurden (handelsübliches oder 
werksnahes Zubehör). Für die Originalität solcher 
Änderungen sind Nachweise durch Literatur, 
Prospekte, Fotos und dergleichen zu erbringen. 
Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug, die 
Hauptbaugruppen (z.B. Motor, Lenkanlage, Aufbau-
ten) betreffen und somit den Grundcharakter des 
Fahrzeuges und dessen technische Konstruktions-
merkmale verändern, führen zu einer Neueinstufung 
des Fahrzeuges mit dem Baujahr, das dem geän-
derten Teil zuzuordnen ist.  
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Investitionsfreibetrag für klimafreundliche Heizungsanlagen 
 
Beim Investitionsfreibetrag für Wirtschaftsgüter 
aus dem Bereich Ökologisierung waren Heizun-
gen von dieser Begünstigung bislang ausge-
nommen. Nun beschloss der Finanzausschuss 
eine Erweiterung des Öko-
Investitionsfreibetrags auf klimafreundliche Hei-
zungssysteme. 
Der Investitionsfreibetrag kann für nach dem 
31.12.2022 angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens in 
Höhe von 10% bzw. im Bereich Ökologisierung in 
Höhe von 15% erstmalig im Jahr 2023 unter Beach-
tung bestimmter Regelungen als zusätzliche steuer-
liche Betriebsausgabe geltend gemacht werden. 
Aufgrund der Gesetzesänderung werden nun zu-
sätzlich gefördert: 

 Wärmepumpen  

 Biomassekessel  

 Fernwärme- bzw. Fernkältetauscher  

 Fernwärme- bzw. Fernkälteübergabestatio-
nen  

 Mikronetze  

Weitere Wirtschaftsgüter, die als Gebäudebestand-
teile zu aktivieren sind, sind weiterhin nicht begüns-
tigt. Der Höchstbetrag von € 1 Mio. Investitions-
summe pro Jahr (für 12 Monate bei vollem – auch 

abweichendem – Wirtschaftsjahr) wird nicht erhöht. 
Diese Regelung tritt rückwirkend mit 1.1.2023 in 
Kraft. 

Ausgeschlossen vom Investitionsfreibetrag sind 
weiterhin 

 Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines in-
vestitionsbedingten Gewinnfreibetrages 
herangezogen werden,  

 Wirtschaftsgüter, für die eine Sonderform 
der Absetzung für Abnutzung vorgesehen 
ist (wie etwa Gebäude), ausgenommen 
Elektro-Kraftfahrzeuge,  

 geringwertige Wirtschaftsgüter, die sofort 
abgesetzt werden,  

 unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht 
den Bereichen Digitalisierung, Ökologisie-
rung oder Gesundheit/Life-Science zuzu-
ordnen sind,  

 gebrauchte Wirtschaftsgüter,  

 bestimmte Anlagen, die der Förderung, dem 
Transport oder der Speicherung fossiler Ener-
gieträger dienen, sowie Anlagen, die fossile 
Energieträger direkt nutzen.  

 
 
 

Gruppenantrag über FinanzOnline 
 
Das Bundesfinanzgericht (BFG) entschied, dass 
die Einbringung von Gruppenanträgen über Fi-
nanzOnline unzulässig sei. Selbst korrekt ausge-
füllte Gruppenantrags-Formulare könnten nicht 
über FinanzOnline eingebracht werden. 
Eine Kapitalgesellschaft übermittelte über Finanz-
Online in der Rubrik "sonstige Anträge" einen form-
losen Antrag auf Bildung einer Unternehmensgrup-
pe an das Finanzamt. Da die Körperschaft nicht die 
für einen solchen Antrag vorgeschriebene amtliche 
Drucksorte verwendet hatte, schickte das Finanzamt 
einen Mängelbehebungsauftrag an die Körper-
schaft, dem auch entsprechend nachgekommen 
wurde. Das Finanzamt wies den Antrag allerdings 
dennoch zurück, da die Unterschriften am amtlichen 
Antragsformular vom Folgejahr stammten und daher 
der Antrag als nicht fristgerecht angesehen wurde. 

Bundesfinanzgericht akzeptiert FinanzOnline 
nicht 
Das BFG führte im Rechtsmittelverfahren aus: Die 
Funktion „Beantragung eines Gruppenfeststellungs-
bescheides“ oder „Gruppenantrag“ steht als Funkti-
on im FinanzOnline-Verfahren nicht zur Verfügung. 
Demgemäß ist es in FinanzOnline auch technisch 
nicht möglich, die zwingend zu verwendenden, 
amtlichen Formulare online auszufüllen und zu 
übermitteln. Die amtlichen Vordrucke stehen nur in 
Papierform zur Verfügung und können daher aus-
schließlich im Original und, wegen der erforderli-
chen nachweislichen Unterschriftsleistung, urschrift-
lich eingebracht werden. 

Die Funktion in FinanzOnline "Sonstige Anbringen 
und Anfragen" kann in Bezug auf Gruppenanträge 
nicht als zur Verfügung stehende Funktion gewertet 
werden. Wird ein Gruppenantrag auf einem für ihn 
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nicht zugelassenen Weg der Abgabenbehörde zu-
geleitet, so gilt er als nicht eingebracht und kann 
daher weder Entscheidungspflicht auslösen, noch 
berechtigt er die Abgabenbehörde, eine Entschei-
dung zu treffen; mangels tauglichen Anbringens 
kommt nicht einmal eine Zurückweisung in Betracht. 
Wird ein Bescheid erlassen, welchem kein Anbrin-
gen zugrunde liegt, entbehrt diese Erledigung der 
Rechtsgrundlage und es kommt ihr daher kein Be-
scheidcharakter zu. 

Finanzministerium akzeptiert FinanzOnline 
In einer aktuellen Anfragebeantwortung vom 
30.03.2023 widerspricht das Finanzministerium 
dem BFG hinsichtlich des fehlenden Bescheidcha-
rakters und führt hinsichtlich der Antrags-
Übermittlung aus: 

„Daraus ergibt sich, dass ein Bescheid, mit dem die 
Unternehmensgruppe festgestellt wurde, obwohl ein 
nicht zulässiger Übermittlungsweg gewählt worden 
ist, kein Nichtbescheid ist. Vielmehr liegt ein rechts-
widriger Bescheid vor, der Rechtskraft erlangt, wenn 

er nicht bekämpft wird. Das gilt auch für bereits 
eingebrachte, aber noch nicht erledigte Gruppenan-
träge. Zukünftig einzubringende Anträge auf Fest-
stellung einer Unternehmensgruppe können wie 
bislang unter Verwendung der eigenhändig unterfer-
tigten amtlichen Vordrucke auf dem Postweg einge-
bracht werden. 

Ungeachtet dessen liegt nach Auffassung des 
Finanzministeriums eine zulässige Form der 
Einbringung des Gruppenantrags auch dann vor, 
wenn die amtlichen Vordrucke von den gesetzlichen 
Vertretern des Gruppenträgers und aller einzube-
ziehenden inländischen Körperschaften jeweils mit-
tels qualifizierter elektronischer Signatur unterfertigt 
sind und vom Gruppenträger in der Funktion „sons-
tige Anbringen“ in FinanzOnline hochgeladen wer-
den.“ 

Tipp: Aufgrund der vorliegenden BFG-Judikatur 
empfehlen wir, einen Gruppenantrag stets im Origi-
nal und mit den vorgeschriebenen Formularen frist-
gerecht an das Finanzamt zu übermitteln.  

 
 
 

Hälftesteuersatz nur bei Veräußerung des gesamten Mitunterneh-
meranteils 

 
Der Hälftesteuersatz ist unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch auf die Veräußerung von 
Mitunternehmeranteilen anwendbar. Die Veräu-
ßerung einer Quote eines Mitunternehmerantei-
les ist aber nicht begünstigt. 
Veräußerungsgewinn ist jener Betrag, um den der 
Veräußerungserlös nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens bzw. das 
buchmäßige Eigenkapital übersteigt. 

Dem Veräußerer steht unter bestimmten Vorausset-
zungen entweder 

 ein Freibetrag bis zu € 7.300 oder  

 die gleichmäßige Verteilung des Veräuße-
rungsgewinns auf 3 Jahre oder  

 die Besteuerung des Veräußerungsgewinns 
mit dem halben auf das gesamte Einkom-
men entfallenden Durchschnittssteuersatz  

zur Verfügung. 

Halber Durchschnittssteuersatz 
Bei einem höheren Veräußerungsgewinn ist von 
den drei Begünstigungen meist der halbe Durch-
schnittssteuersatz von Bedeutung. Eine Veräuße-
rungsgewinnbesteuerung mit dem halben Durch-

schnittssteuersatz setzt unter anderem voraus, dass 
der veräußernde Steuerpflichtige das 60. Lebens-
jahr vollendet hat und seine Erwerbstätigkeit ein-
stellt. Eine Erwerbstätigkeit liegt dann nicht mehr 
vor, wenn der jährliche Gesamtumsatz aus der in 
weiterer Folge ausgeübten Tätigkeit € 22.000 und 
die gesamten Einkünfte aus der ausgeübten Tätig-
keit € 730 im Kalenderjahr nicht übersteigen. 

Hälftesteuersatz bei Veräußerung von Mitunter-
nehmeranteilen 
Unter Mitunternehmeranteilen versteht man die 
Anteile an einer Personengesellschaft wie Offene 
Gesellschaft (OG) oder Kommanditgesellschaft 
(KG). In einer aktuellen Entscheidung stellte der 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) für die Anwendung 
des Hälftesteuersatzes ausdrücklich die Betriebs- 
und die Mitunternehmeranteilsveräußerung gleich. 
Somit ist der Hälftesteuersatz unter bestimmten 
Voraussetzungen auch auf die Veräußerung von 
Mitunternehmeranteilen anwendbar. Allerdings ist - 
wie die Teilbetriebsveräußerung - nach Ansicht des 
VwGH die Veräußerung einer Quote eines Mitun-
ternehmeranteiles nicht begünstigt. Werden bei-
spielsweise von einem 100%igen KG-Anteil nur 
75% verkauft, steht der Hälftesteuersatz nach An-
sicht des VwGH nicht zu.  
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